
 
 
 
 
 

Liebe Eltern der Klassenstufe 2, 
 

am 1. März 2020 trat das Masernschutzgesetz in Kraft. 
Wir sind als Schule gehalten die Immunität gegen Masern zu überprüfen. 
Dies ist auf 2 Arten möglich: 

 
1) Bitte legen Sie bis Ende November 2020, das Impfbuch Ihres Kindes im Original der Klassenlehrerin Ihres 

Kindes vor.  
2) Geben Sie einen Nachweis über die Immunität, der vom Kinderarzt ausgestellt werden kann, in der 

Schule ab. 
Sobald der Masernschutz durch eine der beiden Möglichkeiten in der Schule nachgewiesen und im Sekretariat 
erfasst wurde, erhalten Sie das Impfbuch zurück. 
 
Sollte es Gründe geben, warum Ihr Kind nicht gegen Masern geimpft werden kann, legen Sie bitte eine 
entsprechende ärztliche Bescheinigung in der Schule vor. 
 
Alle Kinder der Klassenstufe 2, deren Masernschutz bis 1.12.2020 nicht in der Schule bestätigt wurde, 
müssen dem Gesundheitsamt zur weiteren Prüfung gemeldet werden. 
 
Ich zähle auf Ihre Mitarbeit! 
Vielen Dank! 
 
 
 

Tanja Weiß, Schulleiterin 
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